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Vor kurzem konnte die Zollfreistrasse provisorisch dem Verkehr übergeben werden. Schon seit 15 
Jahren bestehen aber ernste Bedenken wegen einer möglichen Gefährdung des Grundwassers 
am "alten" Teil der Strasse. Eine mögliche Gefährdungszone befindet sich an der Südumfahrung 
von Weil am Rhein (B 317), welche im Gebiet der Weilmatten auf einer Länge von 600 Metern 
unmittelbar entlang der Landesgrenze verläuft. Die Strasse verfügt im fraglichen Abschnitt weder 
über einen Fahrbahnabschluss noch über eine entwässerte Strassenschale. Das 
Oberflächenwasser der Fahrbahn ergiesst sich in das freie Feld. Unmittelbar an die Strasse 
schliesst sich auf Schweizer Seite die Grundwasserschutzzone S II an. Weiter Wieseabwärts 
befinden sich drei Grundwasserfassungen des Trinkwasserpumpwerks Lange Erlen.  

Die Strasse steht auch Tanklastzügen offen. Ein Unfall hätte verheerende Folgen. 

Bereits am 6. Januar 1999 ist in Form einer Interpellation auf diesen Missstand hingewiesen 
worden (Interpellation Kaspar Gut). Im Februar 2011 erlaubte ich mir ebenfalls mittels Interpellation 
auf eine Sanierung dieser Gefahrenstelle zu drängen. In beiden Antworten bestätigt der 
Regierungsrat die potentielle Gefährdung und stellte Gespräche mit den deutschen 
Verantwortlichen in Aussicht. 

Der Regierungsrat schrieb, dass es den deutschen Behörden der Trinkwasserschutz im 
Zusammenhang mit der Zollfreistrasse ein wichtiges Anliegen sei - beidseits der Grenze. Nach 
einem Augenschein musste ich mit Befremden feststellen, dass das obgenannte Wegstück noch 
immer nicht saniert ist.  

Unterdessen nimmt das Verkehrsaufkommen auf der neuen Strasse täglich zu. Dies veranlasst 
mich zu den folgenden Fragen: 

1. Wie verliefen die 2011 in Aussicht gestellten Gespräche mit den deutschen Behörden? Wie 
stellen die deutschen Behörden ihr Versprechen sicher, dass sie den Trinkwasserschutz 
gewährleisten? Bis wann wird auch dieses Teilstück der Strasse ebenso abgesichert wie der 
neu erstellte Teil? Wann wird die Strasse professionell entwässert und wann wird der 
Anschluss an die Kanalisation gebaut? 

2. Das ungesicherte Wegstück stellt ja auch für die Gemeinde Weil am Rhein eine Gefährdung 
dar. In welcher Art bemüht sich diese um eine Sanierung? 

3. Das kleinste Entgegenkommen wäre zumindest ein Transportverbot für wassergefährdende 
Stoffe auf dieser Strasse. In der Interpellationsantwort vom 2. Februar 2011 schreibt der 
Regierungsrat, dass er das Regierungspräsidium Freiburg i.Br. mehrmals aufgefordert habe, 
ein Transportverbot für wassergefährdende Stoffen zu erlassen. Ich bitte den Regierungsrat 
mit allen rechtlichen Mitteln darauf hinzuwirken. Immerhin hat die Schweiz aufgrund eines 
über 150 Jahre alten Vertrages erlaubt, eine Strasse durch das für den ganzen Kanton 
äusserst wertvolle Grundwassergebiet zu bauen. Im Gegenzug dürfte erwartet werden, dass 
dieses Bauwerk keinerlei Gefährdung für die Region darstellt. 
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